
Unwirksame Entgelt
klausel in Eintra
gungsantrag für 
Branchenverzeichnis
Aktuell sind wieder zahlreiche unse-
riöse Branchenverzeichnisbetreiber 
aktiv. Auch Ärztinnen und Ärzte fal-
len auf die immer wieder gleiche 
Masche herein. Den „Bewegungs-
spielraum“ der Betreiber hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) jetzt weiter 
eingeschränkt.

Der BGH hat mit Urteil vom 
26.07.2012 (Az. VII ZR 262/11) ent-
schieden, dass eine Entgeltklausel in 
einem Antragsformular für ein Bran-
chenverzeichnis im Internet nicht 
Vertragsbestandteil wird, wenn sie 
nach dem Erscheinungsbild einen 
überraschenden Charakter hat. 

Die Klägerin betreibt ein Branchen-
verzeichnis im Internet und hatte in 
ihrem „Eintragungsantrag Gewerbe-
datenbank“ den Hinweis „Vertrags-
laufzeit zwei Jahre, die Kosten betra-
gen 650 Euro netto im Jahr“ in 
einem mehrzeiligen Fließtext ange-
geben. Der Geschäftsführer der 
Beklagten unterschrieb diesen Ein-

tragungsantrag, weigerte sich aber 
nach erfolgter Eintragung die Rech-
nung in Höhe von 773,50 Euro zu 
zahlen.

Der BGH wies die Klage ab. Die Ent-
geltklausel sei aufgrund der Gestal-
tung des Antragsformulars als über-
raschend zu werten und somit gem. 
§ 305 c Abs. 1 BGB kein Vertragsbe-
standteil geworden. Aus dem Formu-
lar gehe nicht eindeutig hervor, dass 
es sich um einen kostenpflichtigen 
Vertrag handle. Auch der Umstand, 
dass Grundeinträge in Branchenver-
zeichnisse im Internet oftmals kos-
tenlos seien, verstärke hier den über-
raschenden Charakter der Klausel. 

Der Bundesgerichtshof schiebt den 
unseriösen Anbietern auf diesem 
Markt einen weiteren Riegel vor – 
vergleiche auch das Urteil des BGH 
vom 30.06.2011, Az. I ZR 157/10.

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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47. Tagung der Kam
merversammlung

Die 47. Tagung der Kammerver-
sammlung findet am 10. November 
2012 im Kammergebäude der 

Sächsischen Landesärztekammer, 
Schützenhöhe 16, 
01099 Dresden, Plenarsaal,
9.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr, statt.

Die Mitglieder der Sächsischen Lan-
desärztekammer können an der 
Arbeitstagung mit Vorlage des Arzt-
ausweises als Zuhörer teilnehmen.

1. Eröffnung der 47. Tagung 
der Kammerversammlung
und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, 
Präsident

2. Aktuelle Gesundheits- und 
Berufspolitik
Bericht: Prof. Dr. med. habil. 
Jan Schulze, Präsident
Ausführlicher Meinungsaustausch

3. GKV-VStG – Stand der 
Umsetzung 10 Monate nach 
Inkrafttreten
Referent: Dr. Bernhard Rochell,
Hauptgeschäftsführer der Bundes-
ärztekammer

4. Novellierung der (Muster-)
Satzungsregelung Fortbildung 
und Fortbildungszertifikat der 
Bundesärztekammer – Sachstand
Bericht: Prof. Dr. med. habil. 
Otto Bach, Vorsitzender Sächsische 
Akademie für ärztliche Fort- und 
Weiterbildung

5. Satzung zur Änderung der 
Reisekostenordnung

Kreisärztekammer 
Dresden lädt ein
Die Kreisärztekammer Dresden lädt 
zur Seniorenveranstaltung am Diens-
tag, dem 4.12.2012, in den Plenar-
saal des Kammergebäudes ein. Den 
weihnachtlichen Festvortrag wird 

„Die Gesellschaft zur Förderung einer 
Gedenkstätte für die Sophienkirche 
e.V.“ um 15.30 Uhr gestalten. Vor-
her gibt es noch ein adventliches 
Stollenschmausen im Foyer.
Seien Sie herzlich willkommen!

Katharina Schmidt-Göhrich
Vorsitzende

Mitteilungen der Geschäftsstelle

2. Dresdner  
Assistentenparty
Die Kreisärztekammer Dresden lädt 
alle aktuellen und zukünftigen Assis-
tenzärzte sowie jung(geblieben)e 
Fachärzte am Freitag, 30.11.2012, 
ab 20 Uhr, herzlich zur 2. Dresdner 
Assistentenparty ein. Gefeiert wird in 
der berühmten KAKADU-Bar im 
Parkhotel Weißer Hirsch, Bautzner 
Landstraße 7, in Dresden. Der Eintritt 
ist frei!

Katharina Schmidt-Göhrich
Vorsitzende

der Sächsischen Landesärzte-
kammer
Bericht: Dr. med. Thomas Fritz,
stellv. Vorsitzender Ausschuss 
Finanzen

6. Finanzen
Bericht über die Prüfung des 
Sächsischen Rechnungshofes
Verwendung des Jahresüber-
schusses 2012
Haushaltsplan 2013
Festsetzung der Kammerbeiträge 
für das Jahr 2013
Bericht: Dr. Thomas Fritz,
stellv. Vorsitzender Ausschuss 
Finanzen

7. Bekanntgabe von Terminen

8. Verschiedenes 

Für die Fachvorträge werden zwei 
Fortbildungspunkte vergeben.




